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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Die Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit der beiden Räte behandelten
im Jahr 2016 eine parlamentarische Initiative Borer (svp, SO) zur Stärkung der
Selbstverantwortung im KVG, die von Nationalrat Brand (svp, GR) übernommen worden
war. Der Vorstoss verlangte, die minimale Vertragsdauer für besondere
Versicherungsmodelle in der Krankenversicherung, wie solche mit Wahlfranchise oder
einer Einschränkung der Arztwahl, von einem auf drei Jahre zu erhöhen. Entsprechende
Modelle werden von den Versicherten gewählt, da sie mit tieferen Prämien einher
gehen. Allzu oft komme es jedoch vor, so war in der Begründung des Vorstosses zu
lesen, dass Versicherte im Vorfeld geplanter medizinischer Eingriffe oder nach einer
Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes aus den entsprechenden Modellen in
das Grundmodell mit der ordentlichen Franchise von CHF 300 wechseln, wo die eigene
Beteiligung an den Kosten tiefer ist. Dieses opportunistische Verhalten solle
unterbunden werden. Als positiver Nebeneffekt ergebe sich eine administrative
Vereinfachung, und die Wahlfreiheit der Versicherten bleibe erhalten. Im Grundmodell
sollen weiterhin Verträge von einem halben oder einem Jahr Laufzeit möglich sein. Im
Juni 2016 gab die nationalrätliche Kommission für Gesundheit und Soziales dem
Anliegen mit 17 zu 7 Stimmen Folge. Im August entschied die ständerätliche
Schwesterkommission mit 8 zu 4 Stimmen ebenfalls für Folge geben. Damit ging der
Auftrag an die SGK-NR, einen Erlassentwurf auszuarbeiten. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2016
FLAVIA CARONI

Im April 2017 beriet die SGK-NR einen Vorentwurf zur Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Borer (svp, SO) (übernommen von Brand (svp, GR)) zur
Stärkung der Selbstverantwortung im KVG, gemäss welchem eine Wahlfranchise
während dreier Jahre nicht gewechselt werden kann. Dadurch sollen kurzfristige
Wechsel zur Grundfranchise bei bekannten anstehenden medizinischen Eingriffen
verhindert und die Administrationskosten gesenkt werden. Ein Krankenkassenwechsel
der Versicherer wäre unter Beibehaltung der Franchise weiterhin möglich. Die
Kommission stimmte dem Vorentwurf mit 17 zu 6 Stimmen zu, eine Minderheit lehnte
ihn ab, da dadurch Personen mit chronischen Erkrankungen schlechtergestellt würden.
Zudem könnten den Versicherten so durch gesundheitliche oder finanzielle
Schwierigkeiten grosse Probleme entstehen. 
Im September 2017 schickte die SGK-NR den Vorentwurf in die Vernehmlassung. Dort
stiess er bei der SVP, BDP und CVP, sechs Kantonen (AI, BL, NW, SG, UR, ZG), dem
Gewerbeverband sowie einzelnen Leistungserbringern und Versicherern auf
Zustimmung. Die FDP und GLP sowie vier Kantone (AG, GR, JU, ZH) stimmten zwar
mehrheitlich zu, brachten aber auch Vorbehalte an. Die Befürworter lobten, dass die
Vorlage die Eigenverantwortung der Versicherten sowie die Solidarität zwischen
Gesunden und Kranken stärke und zur Kostensenkung beitrage. Sie brachten jedoch
verschiedene Verbesserungsvorschläge ein: die Beibehaltung von einjährigen
Wahlfranchisen mit Option auf mehrjährige Verträge; eine zwei- anstatt dreijährige
Mindestdauer der Franchisen; eine jährliche Möglichkeit, in höhere Franchisen zu
wechseln sowie eine vorgängige Analyse der Auswirkungen eines solchen
Systemwechsels. Trotz ihrer Zustimmung äusserten sie Zweifel, ob durch diese
Änderung wirklich ein Effekt der Kostendämpfung beobachtet werden könne.
Womöglich würden dadurch mehr Personen die Grundfranchise wählen und sich in der
Folge weniger kostenbewusst verhalten. Allenfalls würden die Versicherten dadurch
auch mehr Sozialhilfe oder Prämienverbilligungen benötigen, wodurch die Kosten für
die Kantone stiegen. 
Elf Kantone (AR, BE, FR, GE, GL, NE, OW, SO, TG, TI, VD), die SP, die Grünen sowie
zahlreiche Wirtschaftsverbände, Leistungserbringer, Versicherer,
Konsumentenvertreter und andere Interessierte lehnten den Entwurf ab. Entweder
bezweifelten sie die positive Wirkung der Vorlage auf die Selbstverantwortung der
Versicherten, auf die Kosten oder auf den Aufwand für die Versicherer oder sie
kritisierten die Einschränkungen der Wahlfreiheit der Versicherten und deren bereits
sehr hohe Selbstbeteiligung. 
Im April 2018 entschied die SGK-NR mit 11 zu 7 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Vorlage
mit einer kleinen Änderung zu überweisen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.04.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Eine Motion Brand (svp, GR) beabsichtigte, Phantome aus dem Risikoausgleich zu
entfernen. Demnach sollte der Bundesrat das KVG dahingehend ändern, dass Personen,
die ohne korrekte Abmeldung abreisen oder umziehen und trotz verschiedener
definierter Kontaktversuche nicht mehr erreicht werden können, vom Risikoausgleich
ausgenommen werden. Denn solange keine Abmeldung vorliegt, können die Gemeinden
den Krankenversicherern die Austrittsbescheinigung und damit das Ende der
Versicherungspflicht nicht melden, wodurch die obligatorische Krankenversicherung
weiterbesteht. Damit diese Personen aus den Listen gestrichen werden können,
müssen sie zuerst für tot erklärt werden. Da dies nur selten geschieht, wachsen die
Listen an. Dies sei gemäss dem Motionär insbesondere problematisch, weil diese
Personen weiterhin im Risikoausgleich aufgeführt werden und die Krankenversicherer
entsprechend Beiträge leisten müssen, ohne Prämien oder Entschädigungen durch die
Kantone für nicht bezahlte Prämien einfordern zu können. Diskussionslos nahm der
Nationalrat diese Motion in der Herbstsession 2017 an. 3

MOTION
DATUM: 29.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Eine Motion Brand (svp, GR) fordert den Bundesrat zum Erarbeiten eines „Masterplans
für eine bezahlbare Krankenversicherung 2030” auf, mit dessen Hilfe das
Kostenwachstum bekämpft werden soll. Als Ziele und Schwerpunkte des Masterplans
definierte der Motionär die Eindämmung der negativen Kostenentwicklung der OKP, die
Realisierung von Effizienzgewinnen, die Vermeidung von Über-, Fehlversorgung und
Mengenausweitungen, die Stärkung der Eigenverantwortung sowie die Behebung von
Fehlanreizen durch die OKP. In seiner Antwort verwies der Bundesrat auf die Strategie
Gesundheit 2020, welche die Prioritäten der Schweizer Gesundheitspolitik regle. Diese
beinhalte teilweise bereits Massnahmen, die den Forderungen des Motionärs
entsprächen. Zudem seien bereits zu einigen Forderungen der Motion konkrete
Arbeiten aufgenommen worden (Projektion der Gesundheitsausgaben 2009-2060,
Strategie zur Langzeitpflege (Po. 12.3604), Patientenrechte und -partizipation (Po.
12.3100, Po. 12.3124, Po. 12.3207)). Folglich sei ein zusätzlicher Masterplan nicht
zielführend. Dennoch nahm der Nationalrat die Motion mit 129 zu 52 Stimmen (bei einer
Enthaltung) gegen den Willen der SP- und der Grünen-Fraktion an. 4

MOTION
DATUM: 11.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Heinz Brand (svp, SZ) beabsichtigte im September 2017, mit einer Motion eine
Innovationsbestimmung im KVG einzuführen. Diese soll für alle Akteure offen sein und
Pilotprojekte für die Durchsetzung von Massnahmen zur Verbesserung von Qualität und
Wirtschaftlichkeit ermöglichen. Konkret soll von einzelnen KVG-Bestimmungen gezielt
abgesehen werden können, um alternative Mechanismen zu testen. Unbeeinflusst
bleiben sollen jedoch die Leistungsansprüche der Versicherten und der
Aufnahmezwang für die Versicherungen. Bereits vor Einführung des KVG hätte man mit
einem Experimentierartikel gute Erfahrungen gemacht, erklärte der Motionär sein
Anliegen. Anders als heute, wo vor allem Kantone die Möglichkeit zu ausserordentlichen
Massnahmen hätten, sollten zukünftig alle Akteure Pilotprojekte anstossen können.
Durch solche Projekte könnten die Folgen einzelner Änderungen untersucht, Hinweise
auf ihre Tauglichkeit oder auf Umsetzungsprobleme gefunden und dringliche Reformen
vorbereitet werden. Diese Änderung war ganz im Sinne des Bundesrates: Aufgrund des
Expertenberichts «Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung» würden Massnahmen zur Kostendämpfung ausgearbeitet,
wozu auch eine Innovationsbestimmung zähle, erklärte er in seiner Stellungnahme.
Daher empfahl er die Motion zur Annahme.

Um eine diskussionslose Annahme der Motion zu verhindern, bekämpfte Barbara Gysi
(sp, SG) den Vorstoss im Dezember 2017. In der Nationalratsdebatte in der
Frühjahrssession 2018 verdeutlichte der Motionär nochmals den Nutzen des
Vorstosses: Da das Gesundheitswesen sehr stark reglementiert sei, sei ein
Innovationsartikel nötig, um einzelne Änderungen in dieser komplexen Materie zu
testen. Der Innovationsartikel stelle dabei die materiell-rechtliche gesetzliche
Grundlage für Abweichungen vom geltenden Recht dar. Dabei sollten alle betroffenen
Akteure nur freiwillig und bei reversiblen Projekten mitmachen. Man habe bereits im
Asylbereich mit einem solchen Innovationsartikel gearbeitet. Barbara Gysi wies darauf
hin, dass ein Innovationsartikel «nicht per se einfach nur etwas Gutes» sei.
Pilotprojekte sollten nicht zu offen ausgelegt sein und keine Präjudize schaffen.
Aufgeschreckt habe sie insbesondere die Formulierung in der Begründung der Motion
bezüglich einer Lockerung des Vertragszwangs. Dies sei ein Anliegen der
Versicherungslobby, welcher der Motionär als Präsident von Santésuisse angehöre.
Keinesfalls dürfe aber die Solidarität untergraben werden; der Vertragszwang sei für die

MOTION
DATUM: 26.02.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Bevölkerung sehr wichtig, erklärte sie mit Verweis auf die Managed-Care-Abstimmung
weiter. Daher bat sie den Bundesrat darzulegen, in welchen Bereichen Pilotversuche
möglich sein sollen. Gesundheitsminister Berset erklärte, dass sich der Bundesrat bei
Annahme der Motion auf den Motionstext, nicht auf dessen Begründung stützen werde,
was Gysi überzeugte: Sie bekämpfte die Vorlage in der Folge nicht mehr, so dass diese
stillschweigend angenommen wurde. 5

Im Januar 2018 folgte die SGK-SR dem Entschluss des Erstrats und empfahl die Motion
Brand (svp, GR), die eine Entfernung von Phantomen aus dem Risikoausgleich zum Ziel
hatte, mit 10 zu 0 Stimmen zur Annahme. Bei der Behandlung der Motion durch den
Zweitrat in der Frühjahrssession 2018 betonte Joachim Eder (fdp, ZG) für die
Kommission noch einmal, dass nach unbekannt verzogene Personen ein Problem bei
der Berechnung des Risikoausgleichs darstellen würden. Aus diesem Grund solle diese
technische Änderung wie vom Motionär gewünscht vorgenommen werden. Diskussions-
und oppositionslos schloss sich der Ständerat diesem Votum an. Damit liegt es nun am
Bundesrat, eine Abfolge von Kontaktversuchen zu definieren, nach denen eine Person
aus dem Risikoausgleichsbestand entfernt werden darf. 6

MOTION
DATUM: 15.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Dezember 2017 reichte Heinz Brand (svp, GR) eine Motion zur Erhöhung der
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Leistungsabrechnung nach Tarmed für die
Patienten ein. Da die Leistungserbringer die vom Bundesrat 2014 eingeführten
Korrekturmassnahmen kompensiert hätten und dies auch für die neuen Tarife drohe,
sollten die Datenlieferung und Rechnungsstellung der Leistungserbringer in Zukunft
überprüfbar sein müssen. Nötig seien somit digitale Abrechnungen im Tiers payant –
also bei direkter Bezahlung der Rechnungen der Leistungserbringer durch die
Krankenversicherer –, klare Standards im Tiers garant – bei Bezahlung der Rechnungen
durch die Versicherten und anschliessender Rückforderung der Beträge bei den
Versicherern – und verständliche Rechnungskopien an die Patienten. Durchgesetzt
werden solle dies aus Sicht des Motionärs mittels Sanktionsmöglichkeiten, die
bestenfalls gar nicht angewendet werden müssten. Der Bundesrat pflichtete dem
Motionär bei, dass die Transparenz erhöht werden müsse, und empfahl die Motion zur
Annahme. Das KVG enthalte zwar bereits Sanktionsmöglichkeiten, diese würden jedoch
nicht zielführend umgesetzt. Daher habe eine Expertengruppe zur Kostendämpfung
auch Massnahmen bei der Rechnungskontrolle vorgeschlagen. Bei der Prüfung dieser
Massnahmen werde das EDI auch die Anliegen der Motion Brand aufnehmen. In der
Frühjahrssession 2018 nahm der Nationalrat die Motion diskussionslos an. 7

MOTION
DATUM: 16.03.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im April 2018 schlug die Debatte um die Franchisen speziell hohe Wellen, nachdem die
CEO der Krankenversicherung CSS, Philomena Colatrella, in einem Interview mit dem
SonntagsBlick vorgeschlagen hatte, neben anderen Massnahmen auch eine Erhöhung
der Mindestfranchise auf CHF 5'000 bis CHF 10'000 zu prüfen. Dadurch würden die
Prämien stark sinken – gemäss ersten Schätzungen auf CHF 170 pro Monat und Person
–, wodurch bei der Prämienverbilligung Gelder frei würden, um die sozial Schwächeren
bei der Bezahlung der Kosten innerhalb der Franchise zu unterstützen. Dadurch würde
die Eigenverantwortung gestärkt, wodurch wiederum die Gesundheitskosten sinken
würden, erklärte Colatrella. Dieser Vorschlag sorgte bei zahlreichen Akteurinnen und
Akteuren der Gesundheitspolitik für Aufruhr: Eine solche Erhöhung könne sich kaum
jemand leisten, war der Tenor. Für Patientenschützerin Susanne Hochuli würde dieser
Vorschlag das Ende des heutigen Kassensystems darstellen, weil die Kosten der sozialen
Abfederung nicht mehr durch die Prämiengelder bezahlt würden. Barbara Gysi (sp, SG)
befürchtete eine zusätzliche Belastung der sozial Schwächeren und Heinz Brand (svp,
GR) prognostizierte gar einen Volksaufstand. Neben der breiten Kritik wurden aber auch
verständnisvolle Stimmen laut, die eine umfassende Diskussion über alternative Modelle
forderten.

Gleichzeitig beschäftigte sich im Jahr 2018 auch die Politik ausführlich mit dem Thema
der Franchisen. So wurden 2018 neun Geschäfte zu diesem Thema beraten. Der
Nationalrat stimmte drei Motionen der FDP.Liberalen-Fraktion zu, gemäss denen die
Franchisen zukünftig regelmässig angepasst werden (Mo. 16.3110) und die Maximal- (Mo.
16.3111) und Minimalfranchise (Mo. 16.3112) erhöht werden sollen. Gehör im Nationalrat
fanden auch eine Motion Landolt (bdp, GL; Mo. 16.3084) zur Anpassung der
ordentlichen Franchise der OKP von CHF 300 auf mindestens CHF 400 sowie eine
parlamentarische Initiative Borer (svp, SO; Pa.Iv. 15.468) für eine Verlängerung der

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.04.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Vertragsdauer bei besonderen Versicherungsformen wie Wahlfranchisen von einem auf
drei Jahre. Einer Forderung der SGK-SR zur Beibehaltung der Maximalrabatte bei allen
Wahlfranchisen (Mo. 17.3637) stimmte der Ständerat zu. Damit wollte er verhindern,
dass der Bundesrat die Maximalrabatte der mittleren Franchisen anpasst, wie ein
Bericht zuvor gefordert hatte. Einer ähnlichen Forderung bezüglich der Anzahl
Franchisenstufen (Motion Weibel (glp, ZH; Mo. 15.4222)) stimmte die kleine Kammer
ebenfalls zu. Lediglich eine Motion Stöckli (sp, BE; Mo. 17.3771) mit der gegensätzlichen
Forderung, wonach der Maximalrabatt der Wahlfranchise über CHF 500 von 70 auf 80
Prozent hätte erhöht werden sollen, lehnte er ab. Die Botschaft für eine regelmässige
Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung (BRG 18.036) legte der Bundesrat
ebenfalls 2018 vor: Damit soll das Verhältnis zwischen Franchisen und Bruttokosten für
die OKP bei 1:12 fixiert werden; steigen die Kosten auf das Dreizehnfache der Franchise,
müsste diese erhöht werden. 8

Im März 2018 reichte Heinz Brand (svp, GR) eine Motion zur Eindämmung des
Kostenwachstums in der OKP ein: Künftig sollen alle KVG-Tarifverträge zwingend ein
Kosteneindämmungselement beinhalten. Die Tarife sollen folglich nur noch genehmigt
werden, wenn darin wirksame Massnahmen für automatische Kosteneinsparungen
vorhanden sind. Um tariflose Zustände zu verhindern, soll beim Fehlen solcher
Massnahmen die Genehmigungsbehörde den Tarif mit Kosteneindämmungsabzug
festsetzen. Der Bundesrat begrüsste die Motion und empfahl sie zur Annahme: Das von
ihm ebenfalls im März 2018 verabschiedete Kostendämpfungsprogramm, das im Herbst
2018 in die Vernehmlassung kommen werde, beinhalte Massnahmen zur Kostenkontrolle
und zur Tarifregelung. Im Rahmen dieser Regelungen soll die Motion umgesetzt werden.
In der Sommersession nahm der Nationalrat die Motion stillschweigend an. 9

MOTION
DATUM: 15.06.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Oktober 2017 beauftragte der Bundesrat mit Bezug auf den Expertenbericht zu den
kostendämpfenden Massnahmen für die OKP das EDI damit, neue
Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der OKP vorzuschlagen und sich dabei an
folgende Leitlinien zu halten: Alle Akteure sollen zur Dämpfung der Kosten beitragen
und ihren Handlungsspielraum ausschöpfen, zudem soll die Transparenz durch die
Veröffentlichung von Qualitätsdaten verbessert werden. Des Weiteren sollen Anreize
zur Mengenausweitung korrigiert werden. Die Tarifpartnerschaft soll aufrechterhalten
werden; sollte sie sich jedoch als ergebnislos erweisen, soll der Bund subsidiär
eingreifen. 

Im September 2018 schickte der Bundesrat das erste Massnahmenpaket zur
Kostendämpfung im Gesundheitswesen in die Vernehmlassung. Das lang erwartete
Projekt, das zahlreiche angenommenen Vorstösse aufnimmt, soll Einsparungen von
mehreren hundert Millionen Franken mit sich bringen. Konkrete Auswirkungen auf die
vergüteten Preise sollen durch ein Referenzpreissystem für patentabgelaufene
Medikamente, welches durch einen Preisabschlag oder ein Meldesystem die
Verschreibung von Generika verstärken soll, durch die Schaffung einer paritätisch
zusammengesetzten nationalen Tariforganisation für den ambulanten Bereich sowie
durch die Schaffung von Patientenpauschaltarifen, also Pauschalen im ambulanten
Bereich beruhend auf einer einheitlichen Tarifstruktur, erzielt werden. Auch weitere
Massnahmen sollten kostenrelevant sein: die Schaffung eines Experimentierartikels, wie
er von Heinz Brand (svp, SZ) gefordert worden war und der es ermöglichen soll,
ausserhalb des KVG innovative, kostendämpfende Pilotprojekte thematisch, zeitlich und
räumlich eingegrenzt zu testen; eine Verpflichtung der Leistungserbringenden und
Versicherungen, Massnahmen zur Korrektur von ungerechtfertigtem Mengen- und
Kostenwachstum vorzulegen; das Versenden von Rechnungskopien an die Versicherten
zur Rechnungskontrolle sowie ein Beschwerderecht von Versichererverbänden bei
Verfügungen der Kantone bezüglich Spitäler, mit dem eine Überversorgung verhindert
werden sollte. 10

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 14.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Juli 2018 reichte die SGK-NR eine Motion zur Mitsprache und Mitbestimmung der
Krankenversicherer bei kantonalen Spital- und Pflegeheimlisten ein. Demnach soll
eine Beschwerdelegitimation von Krankenversicherern gegen Beschlüsse der
Kantonsregierungen zur Zulassung von Spitälern zur Leistungserbringung gemäss OKP
geschaffen werden. Ausgangspunkt des Anliegens war die in der Zwischenzeit
zurückgezogene parlamentarische Initiative Brand (svp, GR; Pa. Iv. 17.460), welche die
SGK-NR in eine Kommissionsmotion umgewandelt hatte. Die Kommission erklärte, dass

MOTION
DATUM: 19.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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das BVGer, nachdem es den Bundesrat als Beschwerdeinstanz gegen Entscheide zur
Spital- und Pflegeheimplanung abgelöst hatte, auch dessen Praxis, die
Krankenversicherer als Beschwerdeführer zuzulassen, geändert habe. Da aber eine
Zunahme von Leistungserbringenden zu Mehrkosten für die Versicherer führe und
Letztere als Vollzugsorgane der OKP über entsprechendes Fachwissen verfügten, solle
ihnen durch die Einräumung der Beschwerdelegitimation eine Mitverantwortung für ein
kostengünstiges Gesundheitswesen gegeben werden, führte die Kommission aus. 
In der Herbstsession 2018 kritisierte Bea Heim (sp, SO) insbesondere, dass keine
Vertreterinnen oder Vertreter der Kantone oder der GDK angehört worden seien. Der
gesetzliche Auftrag für die Gesundheitsversorgung liege bei den Kantonen, ihre
Lösungsvorschläge würden durch kantonale Abstimmungen legitimiert, führte sie aus.
Wenn nun sechzig Krankenversicherer Einspruch dagegen einlegen könnten, blockiere
dies das ganze System und gäbe den Versicherern zu viel Macht, ohne dass sie
Verantwortung tragen müssten. Gesundheitsminister Berset erklärte, dass der
Bundesrat ein Beschwerderecht für Krankenkassenverbände, nicht jedoch für einzelne
Krankenkassen befürworte und dieses im Rahmen der Teilrevision des KVG betreffend
Massnahmen zur Kostendämpfung vorsehen werde. Dennoch nahm die grosse Kammer
die Motion mit 120 zu 59 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) gegen den Widerstand der
geschlossenen SP- und Grünen-Fraktionen sowie von einzelnen Mitgliedern der SVP-
und CVP-Fraktionen an. 11

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen wollte Jürg Grossen (glp, BE) mit einer Motion
fördern, indem die Leistungserbringenden den Krankenversicherern zukünftig
sämtliche Rechnungen elektronisch liefern sollten. Bisher erhielten die Versicherer
noch immer 30 Prozent der Rechnungen auf Papier, was Administrativkosten in
Millionenhöhe verursache und die Rechnungskontrolle erschwere, erklärte Grossen.
Eine elektronische Übermittlung solle auch im Tiers garant möglich sein, indem die
Leistunsgerbringenden den Versicherten und den Versicherern eine elektronische
Kopie der Rechnung schicken, welche die Versicherten aber erst freigegeben müssten,
bevor sie die Krankenversicherer bearbeiten können. 
Der Bundesrat empfahl die Motion zur Annahme und erklärte wie bei den Motionen
Buffat (svp, VD; Mo. 18.3513) und Brand (svp, GR; Mo. 17.4270), dass er nicht nur
gescannte Versionen der Rechnung, sondern zusätzlich auch deren Übertragung durch
eine strukturierte Plattform befürworte. Die elektronische Übermittlungspflicht dürfe
aber nicht auf die Versicherten ausgedehnt werden. Diskussionslos und stillschweigend
nahm der Nationalrat die Motion in der Herbstsession 2018 an. 12

MOTION
DATUM: 28.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Rechnungen an die Krankenkassen im Rahmen des KVG sollen zukünftig nur noch
elektronisch mit strukturierten und standardisierten Daten übermittelt werden – dies
beabsichtigte Michaël Buffat (svp, VD) im Juni 2018 mit einer Motion zu erreichen.
Durch die Übermittlung der Rechnungen in digitaler und standardisierter Form könnten
Fehler reduziert werden, zudem erlaube dies eine schnellere Verarbeitung und eine
genauere Überprüfung der Angaben. Dies bringe auch Vorteile für die
Leistungserbringer, da weniger Rückfragen gestellt würden und die Zahlungen schneller
erfolgten, sowie für die Prämien- und Steuerzahlenden, da die Prämien reduziert
werden könnten. Der Bundesrat erklärte, dass er zwar das Anliegen unterstütze und
daher diese Motion, genauso wie zuvor die Motionen Brand (svp, GR; Mo. 17.4270) und
Grossen (glp, BE; Mo. 18.3664), zur Annahme empfehle, dass es aber wichtig sei, dass
für die Versicherten keine Pflicht zur elektronischen Übermittlung der Rechnungen
entstehe. Diskussionslos und stillschweigend nahm der Nationalrat die Motion in der
Herbstsession 2018 an. 13

MOTION
DATUM: 28.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2018 nahm der Bundesrat zum Entwurf der SGK-NR im Rahmen der
parlamentarischen Initiative Borer (svp, SO) für eine Stärkung der Selbstverantwortung
im KVG Stellung. Er erklärte seine Unterstützung für den Minderheitsantrag Carobbio
Guscetti (sp, TI) auf Nichteintreten, da das strategische Wechseln der Franchisen
gemäss dem Bericht der SGK-NR nur in 0.17 Prozent der Fälle vorkomme und die
Krankenversicherungen dadurch jährlich lediglich CHF 5 Mio. einsparen könnten.
Diesem geringen Vorteil stünden jedoch zahlreiche Nachteile gegenüber, etwa eine
Schwächung der Selbstverantwortung durch häufigere Wahl der Grundfranchise,
Mehrkosten für EL und Sozialhilfe und somit auch für Kantone und Gemeinden sowie
ein administrativer Mehraufwand für die Krankenversicherungen. 
In der Wintersession 2018 behandelte der Nationalrat den Entwurf. Als

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Kommissionssprecher betonten Philippe Nantermod (fdp, VS) und Heinz Brand (svp, GR)
noch einmal den Nutzen der Vorlage: Das opportunistische «Franchisenhüpfen» müsse
gestoppt werden, auch wenn es sich dabei um ein untergeordnetes Problem handle.
Barbara Gysi (sp, SG) kritisierte im Namen der Minderheit Carobbio Guscetti vor allem
das Verhalten der Kommission, die trotz mehrheitlich negativer
Vernehmlassungsantworten keinen der Kritikpunkte in die Vorlage aufgenommen hatte.
Mit 111 zu 68 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich der Nationalrat für Eintreten auf
die Vorlage aus. Während die SP- und die Grünen-Fraktion Eintreten geschlossen
ablehnten, war die Situation aufseiten der Bürgerlichen weniger deutlich. Gespalten
zeigte sich insbesondere die FDP-Fraktion, aber auch in der SVP- und der CVP-Fraktion
lehnten einzelne Personen eine Behandlung der Vorlage ab. Knapper scheiterte der
Antrag Grüter (svp, LU) auf Rückweisung an die Kommission: Mit 86 zu 81 Stimmen bei 13
Enthaltungen stimmte der Rat für die Behandlung der Vorlage, wobei hier die Fronten
quer durch die meisten Fraktionen verliefen. 
In der Detailberatung versuchte eine Minderheit Ruiz (sp, VD), eine Ausnahmeklausel für
Personen, bei denen neu eine chronische oder schwere Krankheit diagnostiziert wurde,
zu schaffen. Eine solche lehnte der Nationalrat jedoch mit 118 zu 56 Stimmen (bei 1
Enthaltung) ab. Ebenfalls abgelehnt wurde eine vom Bundesrat vorgeschlagene und von
der Kommissionsmehrheit unterstützte Pflicht für die Krankenversicherungen, die
Versicherten zwei Monate vor Ablauf der Frist auf ihre Wahlmöglichkeit hinzuweisen.
Mit 112 zu 62 Stimmen (3 Enthaltungen) folgte die grosse Kammer einer Minderheit
Humbel (cvp, AG), welche unter anderem die Kosten für die Versicherungen «ohne
Mehrwert für die Versicherten» scheute. Mit 113 zu 60 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
verabschiedete der Rat die Vorlage in der Gesamtabstimmung. 14

In der Wintersession 2018 beriet der Ständerat die Motion Brand (svp, GR) bezüglich
eines Masterplans für eine bezahlbare Krankenversicherung 2030. Zuvor hatte die
SGK-SR erklärt, dass sie die Kernforderungen der Motion zwar befürworte, diese aber
durch den Bericht der Expertengruppe über Kostendämpfungsmassnahmen in der OKP
und das erste Massnahmenpaket des Bundesrates bereits als erfüllt erachte. Der
Ständerat behandelte die Motion Brand zusammen mit den Motionen Humbel (cvp, AG)
zu Pilotversuchen im KVG (Mo. 17.3827) und zu einem differenzierten
Preisfestsetzungssystem bei den Arzneimitteln (Mo. 17.3828), da alle mit dem ersten
Kostendämpfungspaket des Bundesrates in Zusammenhang stehen. Stillschweigend
lehnte er alle drei Motionen ab – sie alle sind damit vom Tisch. 15

MOTION
DATUM: 12.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Herbst 2018 verlangte Heinz Brand (svp, GR) eine administrative Erleichterung der
Überprüfung der Versicherungspflicht durch die Kantone, unter anderem durch eine
elektronische Abfrage bei den Krankenkassen oder Krankenkassenverbänden. Jährlich
müssen die Kantone rund 800'000 Zugezogene oder Neugeborene und damit rund 10
Prozent der Bevölkerung auf ihre KVG-Pflicht überprüfen. Aufgrund fehlender
elektronischer Überprüfungsmöglichkeiten müsse diese Abfrage de jure über briefliche
Einzelanfragen geschehen, erklärte der Motionär. Wenn bei einer vermuteten fehlenden
Versicherung von Amtes wegen eine Versicherung verfügt werde, werde jedoch häufig
festgestellt, dass bereits eine Versicherung vorhanden sei. Der Bundesrat befürwortete
die Motion, betonte jedoch, dass er davon ausgehe, dass die Versichererverbände nicht
über persönliche Daten der Versicherten verfügten und sich der Datenaustausch somit
auf die Einwohnerdienste und die Krankenversicherer beschränke. In der Wintersession
2018 nahm der Nationalrat die Motion Brand diskussionslos und stillschweigend an. 16

MOTION
DATUM: 14.12.2018
ANJA HEIDELBERGER

1) Medienmitteilung SGK-NR vom 24.06.2016; Medienmitteilung SGK-SR vom 31.08.2016
2) Ergebnisbericht Vernehmlassung; Medienmitteilung SGK-NR vom 18.9.17; Medienmitteilung SGK-NR vom 20.4.18;
Medienmitteilung SGK-NR vom 7.4.17
3) AB NR, 2017, S. 1684
4) AB NR, 2017, S. 2054 f.
5) AB 2017, NR, S. 2186; AB 2018, NR, S. 29 f.
6) AB SR, 2018, S. 243; Kommissionsbericht der SGK-SR vom 15.1.18
7) AB NR, 2018, S. 532
8) LT, NZZ, TA, TG, 29.3.18; So-Bli, TA, 15.4.18; Blick, LMD, 16.4.18; Blick, LT, LZ, TA, TG, 17.4.18; WW, 19.4.18; LT, 20.4.18; Blick,
LT, TG, 21.4.18; LMD, LT, TG, 24.4.18; LT, 4.6.18; TA, 13.6.18
9) AB NR, 2018, S. 1154
10) Erste Massnahmen zur Kostendämpfung vom 29.3.18; Faktenblatt Referenzpreissystem vom 25.10.18;
Kostendämpfungsmassnahmen  BAG vom 14.9.18; Medienmitteilung BAG vom 14.9.18; Medienmitteilung BR vom 14.9.18;
Medienmitteilung BR vom 25.10.17; Medienmitteilung BR vom 29.3.18; Übersicht Kostendämpfungsmassnahmen vom 14.9.18
11) AB NR, 2018, S. 1446 ff.
12) AB 2018, NR, S. 1731
13) AB NR, 2018, S. 1730
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14) AB NR, 2018, S. 1795 ff.; BBl 2018, S. 6733 ff.
15) AB SR, 2018, S. 1031 ff.; Bericht SGK-SR vom 15.10.18
16) AB NR, 2018, S. 2210
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